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1 ERFORDERLICHKEIT DER PLANUNG

Die Gemeinde Poppendorf erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, besonders als Unterneh-
mensstandort. Aufgrund von Gewerbeneuansiedlungen und der bisherigen starken Auslas-
tung des Standortes besteht aktuell ein erhöhter Bedarf an VVohnbauflächen innerhalb der
Gemeinde. Der Zuwachs an Wohnraum innerhalb der Gemeinde hat sich an dem Eigenbedarf
zu orientieren und ist bisher nicht vollständig ausgeschöpft worden. Dementsprechend gibt es
noch Kapazitäten zur städtebaulichen Fortentwicklung innerhalb des Gemeindegebietes.

Um der zu erwartenden Nachfrage nach Wohnraum rechtzeitig zu begegnen, wird der beste-
hende Bebauungsplan Nr. 3-1 in Richtung Westen erweitert. Dementsprechend soll westlich
der vorhandenen Bebauung an der Straße „Am Kreuzbruch" im Bebauungsplan Nr. 3-1, nörd-
lich des Dorfgemeinschaftshauses im Bebauungsplan Nr. 5 und östlich und südlich landwirt-
schaftlicher Flächen weitere VVohnbauflächen geschaffen werden.

Die damit verbundene Nähe zu dem Gewerbestandort Poppendorf garantiert vor allem kurze
Wege und kann auf diese Weise auch die umliegenden Gemeinden entlasten, indem der Ent-
wicklungsdruck innerhalb der Gemeinde Poppendorf abgefangen wird.

Der dafür nötige Bebauungsplan ist vollständig aus dem wirksamen Flächen-
nutzungsplan entwickelt und soll Festsetzungen hinsichtlich der Art und des Maßes der bauli-
chen Nutzung sowie der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, enthalten. Weiterhin
werden örtliche Verkehrsflächen festgesetzt, weshalb der Festsetzungsrahmen eines qualifi-
zierten Bebauungsplans vorliegt, der im Regelverfahren aufgestellt werden soll, da die Vo-
raussetzung für ein vereinfachtes (§ 13 BauGB) oder beschleunigtes Verfahren (§ 13a BauGB)
nicht gegeben sind.

Für den Bebauungsplan ist nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 15. Oktober 2015 (BGBl. I, S. 1722) eine Umweltprüfung zur Ermittlung der
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la BauGB durchzuführen.

Aufgrund der Nähe zu der Landesstraße L 182, der Feuerwehr und Stellplätzen als
Emissionsorte, ist es ebenfalls notwendig eine genauere schalltechnische Untersuchung
durchzuführen und mögliche Beeinträchtigungen durch Lärm mit Maßnahmen zum
Schallschutz zu begegnen.

Beabsichtigt ist die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets. Dabei soll eine Bauweise
entsprechend des Bebauungsplangebietes Nr. 3-1 erreicht werden, um das bestehende Orts-
bild fortzuführen.

Die Potenziale einer geordneten Innenentwicklung wurden geprüft. Dabei wurde festgestellt,
dass innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortes Poppendorf keine Reserven vorhan-
den sind, die in dieser Form geeignet wären, den Wohnbauflächenbedarf zu decken. Die ver-
einzelt vorhandenen Baulücken entziehen sich auch weitgehend der gemeindlichen Steue-
rung, da dort allein private Interessenlagen ausschlaggebend sind.

Die Gemeinde Poppendorf ist mit der Sicherung und Umsetzung der vorliegenden Planung
bestrebt, ihre gewachsene und zugewiesene Rolle für die Entwicklung der Deckung des
Wohnbedarfs und zur Versorgung der Bevölkerung im Nahbereich auszufüllen und wahrzu-
nehmen. Dabei wird vornehmlich auf Angehörige der ortsansässigen Unternehmen abgezielt.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3-2 wird angestrebt, den zu erwartenden gemein-
deeigenen Wohnbedarf abzudecken und weiterhin ein maßvolles und attraktives Angebot für
arbeitsplatznahes Wohnen zu leisten.
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3-2 zielt auf die dringend benötigte Entwicklung von
Wohnungsbauflächen in Poppendorf für die wirtschaftliche Fortentwicklung der Gemeinde ab.
Durch das Vorhalten weiterer Wohnbauplätze werden die strukturellen Voraussetzungen für
die Ansiedlung weiterer Gewerbetriebe geschaffen.

2 GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 3-2 für die Gebietserweiterung des Wohngebietes
Poppendorf-Fasanenberg befindet sich am westlichen Rand der Ortslage.

Der räumliche Geltungsbereich wird örtlich begrenzt:
Im Norden:
Im Osten:
Im Süden:
Im Westen:

durch Landwirtschaftsflächen
durch die Wohngrundstücke „Am Kreuzbach"
durch das Gemeindezentrum mit Feuerwehr
durch Landwirtschaftsflächen

3 PLANUNGSGRUNDLAGEN

Grundlagen des Bebauungsplanes und des Aufstellungsverfahrens sind insbesondere:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.0ktober
2015 (BGBl. I, S. 1722),

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) BauNVO in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

- P lanzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I, S. 1509) und die

- Landesbauordnung Mecklenburg -Vorpommern (LBau0 M -V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M -V 2015, S. 344), die durch
Gesetz vom 26.Juni 2021 (GVOBI. M -V S. 1033) geändert worden ist.

Hinweise zur Anwendung des BauGB:

Das Aufstellungsverfahren ist durch Beschluss der Gemeinde Poppendorf vom 20.06.2016
eingeleitet worden. Der Aufstellungsbeschluss ist am 20.10.2016 im Mitteilungsblatt des Am-
tes Carbäk ortsüblich bekannt gemacht worden. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses
galt das BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okt. 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist. Nach
den allgemeinen Überleitungsvorschriften in § 233 Abs. 1 BauGB werden Verfahren nach dem
BauGB, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich eingeleitet worden sind,
nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen, soweit nachfolgend nichts an-
deres bestimmt ist.

Alternativ können einzelne Schritte des Verfahrens auch nach den neuen Verfahrensvorschrif-
ten durchgeführt werden, wenn mit Ihnen zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung noch nicht
begonnen wurde.

Das BauGB ist durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52EU im Städtebaurecht
und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.Mai 2017 nach Einleitung
des Planverfahrens geändert worden.
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Die der Gesetzesänderung beigefügte spezielle Überleitungsvorschrift in § 245c bestimmt,
dass abweichend von § 233 Abs. 1 Satz 1 BauGB Verfahren nach diesem Gesetz, die förmlich
vor dem 13.Mai 2017 eingeleitet worden sind, nur dann nach der vor dem 13. Mai 2017 gel-
tenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden können, wenn Zitat: „die frühzeitige Beteili-
gung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Satz 1
BauGB vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist".

Der § 245c BauGB ist durch Artikel 2 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Um-
weltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 wiederum geändert worden. Die Wörter „frühzei-
tige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Satz
1" sind durch die Wörter „Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 1 Satz 1 oder nach sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes" ersetzt wor-
den.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Satz
1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 03.04.2017, also vor der in § 245c BauGB genannten
Frist. Daher war für das Aufstellungsverfahren das BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okt. 2015
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, maßgebend.

Der Satzungsbeschluss erfolgt auf der Grundlage des aktuellen BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist.

Hinweise zur Anwendung der BauNVO

Nach § 25 BauNVO sind für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder Änderung bereits eingeleitet
ist, die dieser Verordnung entsprechenden bisherigen Vorschriften weiterhin anzuwenden,
wenn die Pläne bei dem Inkrafttreten dieser Verordnung bereits ausgelegt sind. Die letzte öf-
fentliche Auslegung des Planentwurfs erfolgte in der Zeit vom 27.11.2017 bis zum 30.12.2017.

Im Plangebiet gilt daher die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBl. I S. 3786).

Planunterlage

Planunterlage ist der Lage- und Höhenplan Gemeinde Poppendorf, Erweiterung Wohngebiet
Poppendorf, Gemarkung Poppendorf, Flur 1, Vermessungsbüro Manthey Schmidt, Hinrichs-
dorf 3, 18146 Rostock.

Höhenbezug: NHN
Lagebezug: ETRS 89 (UTM)

Stand des Liegenschaftskatasters: 24.02.2021.

Das Flurneuordnungsverfahren Poppendorf ist nach https://www.regierung-mv.de/Landesre-
gierung/Im/Laendliche-Raeume/Flurneuordnung/ abgeschlossen. Der neue Rechtszustand ist
am 15.02.2019 eingetreten. Der Bebauungsplan berücksichtigt den aktuellen Stand des Lie-
genschaftskatasters.
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4 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN

4.1 Ziele der Raumordnung

4.1.1 Landesraumentw icklungsprogramm Mecklenburg -Vorpommern (LEP M -V)

Nach Programmsatz Z 3.3.3 (1) gehört die Gemeinde Poppendorf zum Stadt -Umland -Raum
Rostock mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Kernstadt. Grund der Zuordnung
der Gemeinde Poppendorf zum Stadt -Umland -Raum Rostock ist hauptsächlich die enge Ver-
flechtung als Gewerbestandort zur Kernstadt. Die Stadt -Umland -Räume sollen unter Berück-
sichtigung ihrer jeweiligen Struktur als wirtschaftliche Kerne des Landes weiter gestärkt und
entwickelt werden. Die Gemeinden, die den Stadt -Umland -Räumen zugeordnet sind, unterlie-
gen einem besonderen Kooperations- und Abstimmungsgebot (Z 3.3.3 (2) LEP 2016). Grund-
lage für die interkommunalen Abstimmungen bildet das Stadt -Umland -Konzept für den jewei-
ligen Stadt -Umland -Raum (Z 3.3.3 (3)).

Nach Programmsatz Z 4.2(1) ist die Wohnbauflächenentwicklung unter Berücksichtigung einer
flächensparenden Bauweise auf die Zentralen Orte zu konzentrieren. In Gemeinden ohne
zentralörtliche Funktion, zu denen auch die Gemeinde Poppendorf gehört, ist die Ausweisung
neuer VVohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken (Z4.2 (2)). Ausnahmsweise kön-
nen abweichende Regelungen in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen festgelegt
werden. Dabei sind die örtlichen, regionalen und infrastrukturellen Besonderheiten und Nach-
fragen zu berücksichtigen.

Gemäß Programmsatz Z 4.5(2) darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab einer
Wertzahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. Die raumordnerische Sicherung
hochwertiger Landwirtschaftsböden verfolgt das Ressourcen- und Klimaschutzziel, langfristig
die natürlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Landwirtschaft zu sichern sowie die
Voraussetzung für eine verbrauchernahe und krisensichere Versorgung der Bevölkerung zu
erhalten.

Im Plangebiet sind folgende Bodenarten anzutreffen:

Bodenart: lehmige bis anlehmige Sandböden
Zustandsstufe: 4
geologische Herkunft: Diluvialböden (pleistozäne Herkunft)
Bodenzahlen: 32 bis 38
Ackerzahlen: 32 bis 38
(Angaben aus www.GAIA-MV, ALKIS MV/Bodenschätzung)

In Mecklenburg -Vorpommern beträgt die durchschnittliche Bodenzahl 40 und die durchschnitt-
liche Ackerzahl 38 (Beiträge zum Bodenschutz in Mecklenburg -Vorpommern, LUNG M -V, 2.
Auflage 30.09.2005). Damit handelt es sich bei den anstehenden Böden um durchschnittliche
bis leicht unterdurchschnittliche Böden. Eine Wertzahl von 50 wird nicht erreicht.

4.1.2 Regionales Raumentw icklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock RREP
MM/R

Nach Programmsatz Z 4.1(2) ist die Neuausweisung von Wohnbauflächen nur im Rahmen des
Eigenbedarfs zulässig. Als Eigenbedarf wird eine Flächenentwicklung definiert, die eine Zu-
nahme des Wohnungsbestandes um bis zu 3% ermöglicht.
Die Definition des Eigenbedarfs ist im Stadt -Umland -Raum Rostock jedoch nicht mehr anzu-
wenden. Das Kapitel 3.1.2- Stadt -Umland -Raum des Raumentwicklungsprogramms Region
Rostock ist mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.12.2019 fortgeschrieben wor-
den.
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Das im Programmsatz Z 4.1(2) pauschal festgelegte Maß der Eigenentwicklung ist aufgrund
der siedlungsstrukturellen Dynamik in diesem Raum nicht mehr anzuwenden. An infrastruktu-
rell geeigneten Orten ist eine über den kommunalen Eigenbedarf hinausgehende Bereitstel-
lung von Wohnbauland gemäß Landesraumentwicklungsprogramm 4.2(s) zulässig, soweit
dies in einem abgestimmten Stadt -Umland -Konzept vorgesehen ist.

3. Entwicklungsrahmen Stadt -Umland -Raum Rostock

Die Fortschreibung des Raumentwicklungsprogramms wird durch den interkommunal abge-
stimmten Stadt -Umland -Entwicklungsrahmen (Fortschreibung Kapitel Wohnentwicklung 2018)
gemeindekonkret untersetzt. Für alle Umlandgemeinden erfolgt die Sicherung der gemeindli-
chen Wohnbauentwicklung über die Festsetzung eines Entwicklungskontingents „Grundbe-
darf in Höhe von 1,8 Wohneinheiten je 1.000 Einwohner und Jahr im Zeitraum 01/2017 bis
12/2025. Gemeindebezogen wurde das realisierbare Kontingent für den Zeitraum von 9 Jah-
ren, ausgehend von den Einwohnerzahlen von 12/2015, ermittelt.

Bestimmte Gemeinden sind als geeignete Standorte (Siedlungsschwerpunkte) für eine über
den Grundbedarf hinausgehende VVohnbauentwicklung vorgesehen, zu denen die Gemeinde
Poppendorf jedoch nicht gehört. Die Gemeinde Poppendorf hatte im Jahre 2015, 699 Einwoh-
ner. Daraus errechnet sich ein Entwicklungskontingent „Grundbedarf" in Höhe von 12 Woh-
nungen für den Zeitraum 01/2017 bis 12/2025. Diese Zahl entspricht in etwa der Größenord-
nung der mit der vorliegenden Planung realisierbaren Wohngrundstücke.

Mit der Planung soll der zu erwartende gemeindliche Bedarf für arbeitsplatznahes Wohnen
abgedeckt werden. Auch im SUR -ER werden die Gemeinden dazu aufgefordert, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten Sorge dafür zu tragen, dass mit dem VVohnbaukontingent „Grundbedarf"
insbesondere der Wohnraumnachfrage der ortsansässigen Bevölkerung entsprochen wird.
Dies hat die Gemeinde Poppendorf mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.10.2021
umgesetzt. Es ist eine Prioritätenliste erarbeitet worden, die sicherstellt, dass Grundstücke
zunächst nur an diejenigen veräußert werden, die ihren Arbeitsplatz in der Gemeinde haben.
Erst dann, wenn dieser Bedarf abgedeckt ist, gelten weitere Kriterien wie Kinder oder familiäre
Bindungen zur Gemeinde Poppendorf.

Mit der Planung ist beabsichtigt, Wohnbauflächen für maximal 14-15 Einfamilienhäuser herzu-
stellen. Die Bevölkerungsentwicklung, die in dem Zeitraum von 2012 bis 2015 in der Gemeinde
Poppendorf positiv verlaufen ist, mit einer Steigerung von 5,743/o, von 671 auf 709 Einwohner,
spricht für weitere Wohnbauvorhaben innerhalb des Gemeindegebietes. Besonders relevant
ist die Entwicklung aufgrund der Nähe zu Arbeitsplätzen. Die Gemeinde bietet im Verhältnis
zu der Gesamteinwohnerzahl (709 EW) einen hohen Anteil an sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätzen (477) und stellt ebenfalls für die Umliegenden Gemeinden, inklusive der Hanse-
und Universitätsstadt Rostock, einen wichtigen Arbeitsstandort dar. Dies lässt sich in dem ho-
hen Anteil der beruflichen Einpendler von 456 erkennen. Sollten weitere Unternehmensan-
siedlungen stattfinden, ist abzusehen, dass der Bedarf an Wohnraum steigen wird oder ander-
weitig eine Verstärkung der Einpendlerzahlen stattfindet. Um der Entwicklung der Einpendler-
zahlen und der damit einhergehenden Nebeneffekte wie zum Beispiel erhöhte Verkehrszahlen
entgegenzuwirken ist es ebenfalls sinnvoll neuen Wohnraum auszuweisen.

Die diesem Abschnitt zugrundeliegenden Zahlen und Prognosen stammen aus: Bevölkerungs-
prognose 2030 Stadt -Umland -Raum Rostock (SUR), Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Region Rostock, Rostock 2016.

Weiterhin sollen Bebauungspläne für VVohnbauprojekte in den Umlandgemeinden aus Flä-
chennutzungsplänen entwickelt werden, die i.d.R. nicht älter als 15 Jahre sind. Der FNP Pop-
pendorf ist Ende des Jahres 2007 verabschiedet und wirksam geworden. Der Bebauungsplan
Nr. 3-2 wird demnach noch innerhalb der o.g. Frist aufgestellt.
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4.2 Flächennutzungsplan

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Poppendorf stellt für den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 3-2 eine VVohnbaufläche (W 1) dar.

Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Poppendorf

Mit der Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten im Bebauungsplan Nr. 3-2 ist der Bebau-
ungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

5 ANGABEN ZUM BESTAND

5.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung

Der Bebauungsplan Nr. 3-2 liegt westlich der vorhandenen Bebauung an der Straße „Am
Kreuzbruch" im Bebauungsplan Nr. 3-1, nördlich des Dorfgemeinschaftshauses im Bebau-
ungsplan Nr. 5 sowie östlich und südlich landwirtschaftlicher Flächen und umfasst die Flurstü-
cke 315 (teilweise), 319, 320 (teilweise) der Flur 1, Gemarkung Poppendorf.

Nordöstlich des Bebauungsplangebietes befindet sich in ca. 1200 m Entfernung mit der YARA
GmbH & Co. KG, eine nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungspflichtige Anlage.

Die Fläche des Bebauungsplangebiets umfasst insgesamt ca. 1,7 ha.

5.2 Nutzung und Bebauung

Das Plangebiet ist unbebaut und wird derzeitig als Ackerfläche genutzt. Die Topografie im
Plangebiet ist leicht abschüssig Richtung Norden und schwankt etwa zwischen 38,0 und 39,8
m NHN. Im Norden befindet sich das gesetzlich geschütztes Biotop DBR 07089, welches lang-
fristig erhalten und durch Maßnahmen im Umfeld aufgewertet werden soll. Nationale oder in-
ternationale Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen.
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5.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur

5.3.1 Soziale Infrastruktur

Südlich an den Plangeltungsbereich angrenzend befindet sich das Dorfgemeinschaftshaus,
das für verschiedene Zwecke mit bis zu 99 Personen genutzt werden kann. Der Mehrzwecks-
aal nebst moderner Küche und sanitären Anlagen bietet sich an für Versammlungen, Vorträge,
Lesungen, Sportkurse etc. Im gleichen Gebäudetrakt befindet sich die freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde.

5.3.2 Verkehrliche Infrastruktur

Mit der Lage direkt östlich angrenzend an der Hansestadt Rostock und der Nähe zu den Au-
tobahnen A 19 und A 20 sowie der Anbindung an die Bundesstraße 105 über die Landesstraße
182 ist Poppendorf gut an das überörtliche Straßennetz angeschlossen.

Der Ort Poppendorf wird durch die Buslinien 112 und 131 bedient. Dieser Linienverkehr ver-
bindet Poppendorf mit dem Oberzentrum Rostock und den umliegenden Gemeinden. Damit
bestehen auch gute Möglichkeiten für die Wohn- und Arbeitsbevölkerung, den Ort Poppendorf
mit dem ÖPNV zu erreichen.

5.3.3 leitungsgebundene Infrastruktur

Nordwestlich des Plangebietes verläuft eine Mittelspannungsfreileitung der E.DIS AG. Östlich
an das Plangebiet angrenzend befinden sich Niederspannungskabel im öffentlichen Straßen-
raum des B -Plans Nr. 3-1 sowie Hausanschlussleitungen.

Die Mittelspannungsfreileitung befindet sich nordwestlich der Ausgleichsfläche, außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Eine Beeinträchtigung der Freileitung kann weitge-
hend ausgeschlossen werden. Auch eine Beeinträchtigung während der Bauphase durch Bau-
maschinen ist nicht zu erwarten, da der Abstand zwischen Freileitung und nächstgelegenem
Baufeld mehr als 70 m beträgt. Eine Umverlegung der Leitung ist nicht erforderlich.

Im östlich angrenzenden Plangebiet (B -Plan Nr. 3-1) wurden Gasniederdruckleitungen der
Stadtwerke Rostock AG verlegt. Anschlussmöglichkeiten sind sowohl in der Straße Am Wall
als auch in der Straße Am Fasanenholz vorgesehen, so dass eine Gasversorgung prinzipiell
möglich ist.

In den beiden westlichen Abschnitten der Straßen „Am Wall" und „Am Fasanenholz" sind Trink-
wasserleitungen PE-HD DN 100 verlegt worden. Hierüber kann die Trinkwasserversorgung
des Plangebietes sichergestellt werden.

In den östlich angrenzenden Straßen („Am Wall", „Am Fasanenholz", „Am Kreuzbruch") sind
Schmutzwasserleitungen DN 150 und DN 200 verlegt worden, die das Schmutzwasser in Rich-
tung Schmutzwasserpumpwerk in der Straße „Am Fasanenholz" ableiten.

Für die östlich angrenzenden sind Regenwasserleitungen DN 250 und DN 300 verlegt worden,
die lediglich der Straßenentwässerung dienen. Das im Plangebiet anfallende Regenwasser
kann über diese Rohrleitungen nicht abgeleitet werden.

5.4 Baugrund

Der Standort ist geologisch der Grundmoräne des W3 -Stadiums der VVeichselkaltzeit zuzuord-
nen (Mecklenburger Stadium). Er wird durch die Grundmoränensedimente Geschiebemergel
und dessen Verwitterungsform Geschiebelehm dominiert. Die Mächtigkeit des humosen
Oberbodens schwankt zwischen 0,15 und 0,4 m.

Seite -10-



Gemeinde Poppendorf • Bebauungsplan Nr. 3-2 Erweiterung Wohngebiet Fasanenberg • Begründung

Während der Baugrunderkundungsarbeiten' wurde Grundwasser zwischen 1,5 und 4,3 m un-
ter OKG als Sickerwasser innerhalb der Geschiebeformation angetroffen. Nach hydrogeologi-
schem Kartenmaterial ist das mittlere Grundwasserniveau (Druckwasserspiegel abgedeckter
Grundwasserleiter) bei ca. 35,0 bis 37,0 m NHN zu erwarten. Der Grundwasserabstrom erfolgt
nach Nordwesten.

Das am Standort anfallende Niederschlagswasser kann nur gering versickern. Die Infiltration
in die im Baufeld oberflächennah anstehende Geschiebeformation erfolgt erfahrungsgemäß
mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von 10-9..... 10-6 m/s. Für eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist ein Durchlässigkeitsbeiwert zwischen 10-6 ... 10-3 m/s erforderlich. Diese
Bedingung ist im Plangebiet nicht erfüllt. Weiterhin soll die Mächtigkeit des Sickerraumes min-
destens 1,0 m betragen. Diese Bedingung ist im Plangebiet ebenfalls nicht erfüllt, da die gering
durchlässige Geschiebeformation < 1m unter OKG ansteht. Daher ist eine Ableitung des an-
fallenden Regenwassers erforderlich (siehe Abschnitt 8.2.4).

Grundsätzlich ist für die Lastabführung geplanter Gebäude eine Flachgründung auf einer Bo-
denersatzschicht möglich. Es können sowohl Platten- als auch Streifenfundamente erstellt
werden. Die erforderlichen Aushubtiefen liegen voraussichtlich zwischen 0,1 und 0,4 m. Es
wird eine frostsichere Einbindetiefe von Streifen- und Einzelfundamente bis 1,0 m unter Ge-
lände empfohlen.

Bei den Aufschlussarbeiten wurden keine Hinweise auf Bodenkontamination gefunden.

5.5 Eigentumsverhältnisse

Alle von der Planung betroffenen Flurstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde Pop-
pendorf.

6 PLANUNGSINHALTE

6.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

6.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Im Bebauungsplan sind für die einzelnen Baugebiete allgemeine Wohngebiete nach § 4
Bau NVO festgesetzt worden.

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Neben reinen Wohngebäuden
können im Bedarfsfalle auch kleinere Läden, gastronomische Einrichtungen oder nicht stö-
rende Handwerksbetriebe zugelassen werden. Da sich diese Einrichtungen jeweils auf die
Versorgung des Gebietes ausrichten müssen, kann es sich hierbei nur um kleine, gebietsbe-
zogene Anlagen handeln.

Durch die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten werden die Vorschriften der §§ 4 und
12 bis 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) Bestandteil des Bebauungsplans. Ausgehend
von den in § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO aufgelisteten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen können auf der Grundlage von § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO abweichende Zulässig-
keitsregelungen im Bebauungsplan getroffen werden. Von dieser Möglichkeit hat die Ge-
meinde Poppendorf, wie nachfolgend erläutert, auch Gebrauch gemacht.

Geotechnischer Bericht und Gründungsempfehlung, H.S.W. Ingenieurbüro, Gesellschaft für Energie und Umwelt mbH,
16.09.2020
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6.1.1.1 allgemein zulässige Nutzungen

Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.1 sind
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

im Plangebiet allgemein zulässig. Damit wird die Standardregelung in § 4 Abs. 2 BauNVO
entsprechend aufgegriffen und im Plangebiet zugelassen.

6.1.1.2 ausnahmsweise zulassungsfähige Anlagen

Ausnahmsweise können im Plangebiet Anlagen für Verwaltungen zugelassen werden. Unter
Anlagen für Verwaltungen fallen alle Nutzungen im Zusammenhang mit verwaltender Tätigkeit,
soweit das Verwalten einem erkennbaren selbständigen Zweck dient. In diesem Sinne rech-
nen unter den Begriff Gebäude und Einrichtungen der öffentlichen Hand, von Trägern öffentli-
cher Belange sowie Verwaltungen, die privatwirtschaftlichen Zwecken dienen. Bei der Einord-
nung in ein allgemeines Wohngebiet kommt es darauf an, ob und inwieweit die jeweilige An-
lage in einem WA-Gebiet das Wohnen stören, erheblich belästigen oder in sonstiger Weise
der Eigenart des Gebietes widersprechen kann. Insofern kommen im Plangebiet nur kleinere,
dem Wohnen untergeordnete Einrichtungen in Betracht, die keine hohen Anforderungen an
die Erschließung stellen bzw. keinen hohen Flächenbedarf haben.

6.1.1.3 Anlagen, die nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden

Die nachfolgenden Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans:

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
Bei den sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben könnte es sich z.B. um nicht störende
Handwerksbetriebe handeln, die zwar nicht direkt der Versorgung des Gebietes dienen, die
aber für die Instandhaltung der Wohngebäude häufiger und regelmäßig benötigt werden, wie
etwa ein Maler- oder Sanitärbetrieb. Es ist zu befürchten, dass in dem relativ kleinen Wohn-
gebiet, welches geprägt ist durch eine Einzelhausbebauung, solche Handwerksbetriebe
„Fremdkörper" darstellen. Auch der mögliche Kundenverkehr und der Umgang mit Material in
den frühen Morgenstunden könnte die gewünschte Wohnruhe im Gebiet stören. Gleichzeitig
werden durch den Ausschluss von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben gleichzeitig
auch die im Gebiet unerwünschten Ferienwohnungen ausgeschlossen (s.u.).

Betriebe des Beherbergungsgewerbes
Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden ebenfalls nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans. Die zukünftigen Baugrundstücke sollen nicht für Beherbergungszwecke, sondern für die
Bereitstellung von Wohnungen, insbesondere für die im Ort arbeitenden Bürger, sein. Gleich-
zeitig werden dadurch auch unerwünschte Ferienwohnungen ausgeschlossen (s. u.)

Ausschluss von Ferienwohnungen
Nach § 13a BauNVO gehören Ferienwohnungen im Sinne von § 13a Satz 1 BauNVO im all-
gemeinen Wohngebiet zu den ausnahmsweise zulassungsfähigen nicht störenden Gewerbe-
betrieben nach § 4 Abs.2 Nr. 3 BauNVO.
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Hiervon abweichend können Räume, insbesondere bei einer baulich untergeordneten Bedeu-
tung gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung, im allgemeinen Wohn-
gebiet zu den ausnahmsweise zulassungsfähigen Betrieben des Beherbergungsgewerbes
nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO gehören.
Ausdrücklicher Wille der Gemeinde Poppendorf ist es, die ausgewiesenen Grundstücke für die
Deckung des gemeindlichen Wohnbedarfs und nicht für Ferienwohnungen vorzuhalten. Um
dies zu erreichen werden Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie störende Gewerbebe-
triebe nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

6.1.1.4 freie Berufe

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf
in ähnlicher Art ausüben, sind in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 Räume,
jedoch keine eigenständigen Gebäude zulässig (§ 13 BauNVO).

6.1.1.5 Garagen und Stellplätze

Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze sind im gesamten Plangebiet im Rahmen der
festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) zulässig, soweit sich der Bedarf aus der zugelassenen
Nutzung ergibt. (§ 12 Abs. 1 BauNVO).

6.1.1.6 Nebenanlagen

Außer den Hauptnutzungen sind auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die
dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes
selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. zulässig (§ 14 Abs. 1 BauNVO).
Die Zulässigkeit von Nebenanlagen ist im Bebauungsplan nicht eingeschränkt oder ausge-
schlossen worden. So können nach § 23 Abs. 5 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zugelassen werden, die
nicht Bestandteile der nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässigen Haupt-
anlagen sind. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflä-
chen zulässig sind oder zugelassen werden können.

Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ab-
leitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen können in den Baugebieten als Ausnahme
zugelassen werden.

6.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

6.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Bei Festsetzung des Maßes der Nutzung im Bebauungsplan ist stets die Grundflächenzahl
(GRZ) oder die Grundfläche der baulichen Anlagen (GR) festzusetzen. Die Grundflächenzahl
gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind
(§ 19 Abs. 1 BauNVO). Die Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen
Anlagen überdeckt werden darf (§ 19 Abs. 2 BauNVO). Nach § 17 BauNVO darf in allgemeinen
Wohngebieten bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung eine GRZ von 0,4 nicht
überschritten werden. Die mit Artikel 2 G. v. 14.06.2021 (Baulandmobilisierungsgesetzt) im
Paragraf 17 BauNVO eingeführten Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der
baulichen Nutzung gelten im Plangebiet nicht, da hier die BauNVO 2017 zur Anwendung
kommt (siehe Abschnitt 3 Planungsgrundlagen).

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung wird eine zulässige Grundflächenzahl von 0,35
festgesetzt. Damit wird das zulässige Höchstmaß von 0,4 nicht ausgeschöpft. Für das ge-
plante Wohngebiet bestehend aus Einzel- und Doppelhäusern ist die Festsetzung des Höchst-
maßes nicht erforderlich.
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Auch die Notwendigkeit, sämtliches anfallendes Regenwasser aus dem Plangebiet ableiten
zu müssen, erfordert einen sensiblen Umgang mit zukünftigen Flächenbefestigungen.

Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die sich aus der festgesetzten GRZ errechnete zuläs-
sige Grundfläche durch die Grundflächen von

o Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten
o Nebenanlagen im Sinne des § 14
o bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück le-

diglich unterbaut wird
um bis zu 50 % überschritten werden. Das bedeutet, dass bei einer festgesetzten GRZ von
0,525 eine Gesamtüberbauung durch Hauptgebäude, Nebenanlagen und Stellplätzen zulässig
ist. Das ist für das vorgenannte Planungsziel auskömmlich.

6.2.2 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

Im Bebauungsplan sind zwei Vollgeschosse zugelassen worden. Nach § 87 LBau0 M -V gelten
Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche
hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von min-
destens 2,30 m haben, als Vollgeschosse.

In Verbindung mit der festgesetzten Firsthöhe von 8,0 m und einer Dachneigung von mindes-
tens 38° (Festsetzung 7.1) ist gewährleistet, dass das 2. Vollgeschoss nur durch einen ent-
sprechenden Ausbau des Dachraumes zu Wohnzwecken erreichbar ist. Mit der Festsetzung
von 2 Vollgeschossen soll demzufolge eine optimale Ausnutzung des gesamten Baukörpers
einschließlich des Daches und mithin auch des vorhandenen Baulands ermöglicht werden.

6.2.3 Höhe baulicher Anlagen/Bezugsebene (§ 16 Abs. 2 Nr. 4, § 18 Abs. 1 BauNVO)

Die Gemeinde hat die Festsetzung des unteren Bezugspunktes (Bezugsebene) nochmals ge-
prüft und festgestellt, dass die im bisherigen Planentwurf enthaltene Bezugnahme auf das
amtliche Höhensystem HN bei der Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen unzweckmäßig
ist. Die unterschiedlichen Geländehöhen bewirken, dass die zulässige Firsthöhe auf den ein-
zelnen Baugrundstücken unterschiedlich ausfallen. So kann im Nordwesten des Plangebietes
eine Firsthöhe von ca. 9 m über Geländeoberkante realisiert werden, während die zulässige
Firsthöhe im Südosten nur ca. 7 m über Geländeoberkante beträgt.

Als unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen soll daher die Fahr-
bahnoberfläche der Erschließungsstraße dienen. Da die Erschließungsstraße noch nicht her-
gestellt ist, wurde sie höhenmäßig im Bebauungsplan festgesetzt. Hierzu wurden in bestimm-
ten Abständen Höhnpunkte auf der Verkehrsfläche bestimmt. Rechtsgrundlage ist § 9 Abs. 3
Satz 1 BauGB, wonach bei Festsetzungen nach Abs. 1 auch die Höhenlage festgesetzt wer-
den kann. Maßgebend für die Bestimmung der Firsthöhe auf den einzelnen Baugrundstücken
ist der jeweils nächstgelegene Höhenpunkt auf der Straßenverkehrsfläche.

Um Diskrepanzen zwischen der Höhenfestsetzung der Erschließungsstraße und der Fahr-
bahnoberfläche der endgültig hergestellten Straße zu vermeiden, darf bei der Herstellung der
Erschließungsstraße von der festgesetzten Höhenlage bis zu einem Maß von 0,5 m abgewi-
chen werden, soweit straßenbautechnische Gründe, insbesondere Gründe der Oberflächen-
entwässerung, dies erfordern.

Die zulässige Firsthöhe für ein Baugrundstück ist zunächst unter Bezugnahme auf den nächst-
gelegenen festgesetzten Höhenpunkt zu ermitteln. Soweit die endgültig hergestellte Erschlie-
ßungsstraße unterhalb dieses Höhenpunktes liegt, ergeben sich für den Bauherrn keine wei-
teren Konsequenzen, weil die zulässige Bezugnahme auf den Höhenpunkt die bessere Option
ist.
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Soweit die Fahrbahnoberfläche allerdings oberhalb des Höhenpunktes liegt, kann sich der
Bauherr auch auf die tatsächliche Fahrbahnoberfläche berufen, weil er ansonsten schlechter
gestellt würde. Hierzu trifft der Bebauungsplan eine entsprechende Ausnahme. Von der Hö-
henlage des unteren Bezugspunktes darf bei der Bestimmung der Firsthöhe abgewichen wer-
den, wenn die endgültig hergestellte Fahrbahnoberfläche nachweislich oberhalb des im Be-
bauungsplan festgesetzten Höhenpunktes liegt. Die zulässige Abweichung in der Firsthöhe
umfasst dabei das Maß zwischen der Höhenlage des festgesetzten Höhenpunktes und der
tatsächlich hergestellten Fahrbahnoberfläche. Hierzu ist dann ein vermessungstechnischer
Nachweis erforderlich, um welches Maß die Fahrbahnoberfläche von der Festsetzung ab-
weicht.

6.2.4 Nachweis der Einhaltung der Maßobergrenzen (§ 17 Abs. 1 BauNVO)

Bei der Bestimmung des Nutzungsmaßes im Bebauungsplan ist zu beachten, dass die sich
aus § 17 Abs. 1 BauNVO ergebenen Obergrenzen nicht überschritten werden dürfen. Das gilt
auch dann, wenn eine Geschossflächenzahl (GFZ) nicht festgesetzt ist. Die Vorschrift wendet
sich ausschließlich an den Plangeber. Wird durch andere Festsetzungen des Bebauungsplans
(GRZ, überbaubare Grundstücksflächen, Zahl der Vollgeschosse, Oberkante baulicher Anla-
gen), das in § 17 Abs. 1 genannte Nutzungsmaß überschritten, dann ist auf der Grundlage von
§ 17 Abs. 2 BauNVO eine GFZ festzusetzen, soweit die Anwendungsvoraussetzungen dafür
vorliegen.

Im Bebauungsplan ist keine GFZ festgesetzt. Aus der Zahl der Vollgeschosse (2) und der GRZ
(0,35) errechnet sich eine Geschossfläche von 0,7. Damit wird das Höchstmaß der GFZ von
1,2 nicht erreicht.

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

6.3.1 offene Bauweise

Im Bebauungsplan sind Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise zulässig. Die Gebäude
sind mit seitlichen Grenzabständen zu errichten. Die maximale Gebäudelänge darf nicht mehr
als 50 m betragen.

6.3.2 überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt
worden. Generell gilt, dass Gebäude und Gebäudeteile festgesetzte Baugrenzen nicht über-
schreiten dürfen. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen
werden. Die Baugrenzen wurden in einem Abstand von 3 m zur Straßen begrenzungslinie fest-
gesetzt. Dieses Maß entspricht dem Mindestabstandsflächenmaß nach § 6 Abs. 5 LBau0 M-
V. Gleichzeitig wird damit ausgeschlossen, dass die Abstandflächen nach § 6 Abs. 2 LBau0
M -V bis zur Mitte der öffentlichen Verkehrsfläche reichen dürfen. Dies würde bei regelmäßiger
Inanspruchnahme eher einer städtisch und nicht einer ländlich geprägten Wohnsituation ent-
sprechen. Auch zu den östlich angrenzenden festgesetzten Grünflächen wurden die Baugren-
zen in einem Abstand von 3 m festgesetzt. Damit wird ein angemessener Abstand zu den
östlich angrenzenden Bestandsgrundstücken erreicht. Für die Errichtung der Gebäude im
Plangebiet verbleibt noch eine Bautiefe zwischen 22 und 25 m.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können untergeordnete Nebenanlagen und
Einrichtungen zugelassen werden, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen
Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen.
Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen
zulässig sind oder zugelassen werden können.
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Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Garagenverordnung (GarV0)2 M -V. Nach
§ 2 müssen zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen Zu- und Abfahrten von min-
destens 3 m Länge vorhanden sein. Ausnahmen können gestattet werden, wenn wegen der
Sicht auf die öffentlichen Verkehrsflächen Bedenken nicht bestehen. Zu den Garagen nach
Garagenverordnung gehören auch offene Kleingaragen (Carports).

6.4 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6.4.1 öffentliche Straßenverkehrsflächen

Im Bebauungsplan ist für die Planstraße A eine öffentliche Verkehrsfläche mit einer Breite von
10 m festgesetzt worden. Vorgesehen ist eine Fahrbahn mit Parkständen in Längsaufstellung
sowie ein separater Fußweg und beidseitigen Bankettstreifen.

empfohlener Straßenquerschnitt

Planstraße A

Kfz / R

0.50 4 5 00

Abb.: empfohlener Straßenquerschnitt

10.00

2.50 0.50

Die öffentliche Verkehrsfläche bindet im Norden an die Straße „Am Fasanenholz" und im Sü-
den an die westliche Weiterführung der Straße „Am Wall" an. Letztere ist nur bis zur Einfahrt
Gemeindezentrum hergestellt. Die Anbindung Straße „Am Wall"/Planstraße A ist im Bebau-
ungsplan Nr. 5 festgesetzt und muss im Rahmen der Erschließung hergestellt werden. Der
Straßenverlauf ist im Bebauungsplan angedeutet.

6.4.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

6.4.2.1 verkehrsberuhigter Bereich

Mit dem Bebauungsplan Nr. 3-2 ist die im Flächennutzungsplan dargestellte VVohnbaufläche
noch nicht völlig ausgeschöpft. In einem weiteren Bauabschnitt könnten nochmals ca. 10 bis
12 Baugrundstücke entstehen. Zur verkehrlichen Erschließung ist eine verkehrsberuhigte
Mischverkehrsfläche, ausgehend von der Planstraße A, vorgesehen. Die hierfür benötigte Flä-
che ist im Bebauungsplan in einer Breite von 7,50 m als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt
worden. Die zur Erschließung des nachfolgenden Bauabschnitts vorgesehene Mischverkehrs-
fläche kann im Süden, an den im Bebauungsplan Nr. 5 festgesetzten Wendehammer anbin-
den.

2 Landesverordnung über den Bau und betrieb von Garagen vom 10.11.1993, geändert durch VO vom 2.03.2001 (GVOBL M -V
S. 77)
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6.5 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

6.5.1 private Grünflächen „Hausgärten"

Entlang eines östlich angrenzenden Streifens sind zu den Bestandsgrundstücken hin private
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Hausgärten" in unterschiedlicher Breite festgesetzt
worden. Damit wird hauptsächlich die bereits ausgeübte Nutzung planungsrechtlich gesichert.
Gleichzeitig dienen die Grünflächen der Wahrung eines angemessenen Abstands zur östlich
angrenzenden Bestandsbebauung und damit der Wahrung des Sozialfriedens. Die Grünflä-
chen dienen nicht dem Ausgleich von Eingriffsfolgen im Sinne von § la Abs. 3 BauGB. Pla-
nungsziel ist in der Hauptsache die Freihaltung der Fläche von Bebauung.

6.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur P flege und zur Entw icklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Norden des Plangebietes ist eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt worden. Die Fläche dient dem Aus-
gleich von Eingriffsfolgen im Sinne von § la Abs. 3 BauGB. Nach textlicher Festsetzung Nr.
3.1 ist entlang der nördlichen Grenzen der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 3 eine 5-
reihige Hecke mit heimischen, standortgerechten Sträuchern anzupflanzen. Innerhalb der ver-
bleibenden Fläche sind heimische, standortgerechte Gehölze in Gruppen auf mindestens 10
% der Fläche anzupflanzen. Außerdem sind 8 Laubbäume oder Obstbäume in historischen
Sorten gemäß Pflanzenliste als Hochstamm innerhalb und außerhalb der Gruppen anzupflan-
zen. Die verbleibenden Flächen sind mindestens alle 2 Jahre zu mähen. Maximal zulässig ist
eine 2-malige Mahd pro Jahr.

Mit den vorgesehenen Maßnahmen soll einerseits das bestehende gesetzlich geschützte Bio-
top aufgewertet und andererseits ein Ersatzlebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen
werden.

6.7 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Der Immissionsschutz und insbesondere der Lärmschutz ist eine wichtige Aufgabe bei der
Gestaltung einer gesunden Umwelt in lebenswerten Wohnbereichen. Hauptverursacher von
Lärm ist der Verkehr (Straßenverkehr, Schienenverkehr), wobei auch Industrie und Gewerbe-
lärm sowie Sport- und Freizeitlärm zur Belastung beitragen.

In einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan3 sind die zu erwartenden Ge-
räuschimmissionen, die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 3-2 durch
die umliegenden Nutzungen wie dem Straßenverkehr, der Feuerwehr, dem Gemeindehaus
sowie die Planungen für den Sportplatz gemäß B -Plan Nr. 5 hervorgerufen werden können,
untersucht worden.

Die Berechnung und Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgten nach DIN 18005 in Ver-
bindung mit der TA Lärm, der 18. BlmSchV und der RLS 90.

Maßgebend für die Beurteilung der Immissionssituation in der städtebaulichen Praxis ist die
DIN 18005. Sie enthält für verschiedene schutzbedürftige Nutzungen schalltechnische Orien-
tierungswerte, deren Einhaltung oder Unterschreitung wünschenswert ist, um die mit der Ei-
genart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundenen Erwar-
tung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.

3 Schalltechnische Untersuchung für den Bebauungsplan Nr. 3-2 der Gemeinde Poppendorf, TÜV NORD Umweltschutz GmbH
& Co. KG, 27.08.2020
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Bei allgemeinen Wohngebieten betragen die schalltechnischen Orientierungswerte:
- tags 55 dB (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
- nachts 45 dB bzw. 40 dB (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr),

wobei der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von ver-
gleichbaren öffentlichen Betrieben gelten soll.

Die schalltechnischen Orientierungswerte sind keine Grenzwerte. Sie sind als sachverständige
Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu ver-
stehen. Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der über-
baubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nut-
zung eingehalten werden.

Zur Beurteilung der Geräuschimmission im Plangebiet wurden insgesamt 4 Immissionsorte
betrachtet, wobei die Berechnung jeweils in 2 Höhen (Erdgeschoss, 1. Obergeschoss) er-
folgte. Die Immissionsorte liegen jeweils an den zu den Emissionsquellen nächstgelegenen
Baugrenzen der allgemeinen Wohngebiete WA 3 und WA 2 des Plangebietes.

Für den jeweiligen lmmissionsort wurden die Beurteilungspegel, die durch die gewerbliche
Nutzung, durch die Nutzung der geplanten Sportanlage sowie durch den Verkehrslärm verur-
sacht werden, ermittelt. Beurteilungspegel dienen dem Vergleich mit den in den Regelwerken
festgelegten Immissionsgrenzwerten, Immissionsrichtwerten oder schalltechnischen Orientie-
rungswerten. Unterschreiten die Beurteilungspegel die jeweiligen Vorgaben, müssen i.d.R.
keine Maßnahmen getroffen werden. Werden sie jedoch überschritten, sind Lärmschutzmaß-
nahmen zu prüfen.

Verkehrslärmimmissionen

Maßgebliche Geräuschquellen sind der Straßenverkehr auf der L 182 sowie der durch das
Plangebiet hervorgerufene Fahrverkehr.

Die Beurteilungspegel des Straßenverkehrs liegen für das Plangebiet an den südlichen Bau-
grenzen zwischen 50 und 52 dB(A) tags und zwischen 40 und 42 dB(A) nachts. Die schall-
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 werden an den Immissionsorten im Plangebiet
im Tag- und Nachtzeitraum um mindestens 3 dB(A) unterschritten. Maßnahmen der Konflikt-
bewältigung sind nicht erforderlich.

Gewerbelärmimmissionen

Maßgebliche Geräuschquellen sind Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Gemeinde-
zentrum sowie der Betrieb der Feuerwehr. Dabei wurden gutachterlich zwei Lastfälle betrach-
tet:

Lastfall LF01:

Lastfall LF02:

Normalbetrieb des Gemeindezentrums und der Feuerwehr am Tag
(Montag -Freitag)
Veranstaltung im Saal des Gemeindezentrums in der Nacht (Samstag)

Beim Normalbetrieb des Gemeindezentrums und der Feuerwehr am Tag (LF01) werden an
den maßgebenden Immissionsorten Beurteilungspegel zwischen 37 und 43 dB(A) tags er-
reicht. Der Richtwert für allgemeine Wohngebiete wird damit tags um mindestens 12 dB(A)
unterschritten.

Bei Veranstaltungen im Gemeindezentrum (LF02) werden an den maßgebenden Immission-
sorten Beurteilungspegel zwischen 41 und 46 dB(A) nachts erreicht. Der Richtwert für allge-
meine Wohngebiete wird damit nachts um bis zu 6 dB(A) überschritten.
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Maßnahmen der Konfliktbewältigung

Wenn Veranstaltungen an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und
an nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden, können diese
Ereignisse als selten i.S. der TA Lärm angesehen werden. Der dafür geltende Richtwert
„Nacht" von 55 dB(A) wird weit unterschritten. Die Beschränkung der Anzahl der Veranstaltun-
gen im Sinne von seltenen Ereignissen ist Bestandteil der Bedingungen der Baugenehmigung
für das Gemeindezentrum und der Feuerwehr und kann daher als gegeben angesehen wer-
den.

Dennoch sollen aus Vorsorgegründen, zumindest in der ersten Baureihe in Richtung Gemein-
dezentrum, die Schlafräume und Kinderzimmer auf der lärmabgewandten Seite (Nordseite)
angeordnet werden. Der Bebauungsplan enthält eine diesbezügliche Festsetzung im Text 5.3.
Dadurch ist auch an den 10 Tagen im Jahr, an denen Veranstaltungen im Gemeindezentrum
zulässig sind, ein ausreichender Schlaf für die nächstgelegenen Wohnhäuser gewährleistet.
In den weiter nördlich gelegenen Bereichen kann davon ausgegangen werden, dass durch
vorgelagerte Baukörper ein ausreichender Schallschutz gegenüber dem Gemeindezentrum
gegeben ist. Eine diesbezügliche zwingende Festsetzung zur Einordnung von Übernachtungs-
räumen auf der lärmabgewandten Seite erfolgt für diese Bereiche nicht, da die gesetzlichen
Anforderungen auch ohne eine entsprechende Festsetzung erfüllt sind. Insofern wird die im
bisherigen Planentwurf enthaltene Festsetzung, wonach Schlaf und Kinderzimmer im gesam-
ten Plangebiet grundsätzlich auf der lärmabgewandten Seite anzuordnen sind, gestrichen.

Immissionen aus der Sportanlagennutzung

Für Sport- und Freizeitanlagen, die dem Geltungsbereich der 18.B1mSchV (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung) unterliegen, ist für den Nachtzeitraum die volle Stunde mit dem maximalen
Beurteilungspegel maßgebend.

Die Beurteilungspegel für die geplante Sportanlagennutzung im Geltungsbereich des B -Plans
Nr. 5 (Anlagen im Geltungsbereich der 18. BlmSchV) liegen im Plangebiet am Tag zwischen
38 und 41 dB(A) außerhalb der Ruhezeit und zwischen 34 und 36 dB(A) innerhalb der Ruhe-
zeit. Der schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) außerhalb und innerhalb der Ruhe-
zeiten wird an allen Immissionsorten deutlich unterschritten. Maßnahmen zur Konfliktbewälti-
gung sind nicht erforderlich.

Schutz von Außenwohnbereichen

In den Außenwohnbereichen, wie Balkone, Loggien und Terrassen, aber auch in den im Woh-
numfeld geplanten Freiflächen, wie z.B. bauordnungsrechtlich erforderliche Kinderspielplätze
sollten tagsüber gewisse Pegelgrenzen nicht überschritten werden. In Anlehnung an den Ber-
liner Leitfaden' kann ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) am Tage als oberer Schwellenwert
zugrunde gelegt werden, ab dessen Überschreitung im Bebauungsplan Maßnahmen zum
Schutz der dem Wohnen zugeordneten Außenwohnbereiche getroffen werden sollten.

Im Schallschutzgutachten sind Summenpegel aus den Beurteilungspegeln aus Verkehrslärm,
gewerblicher Nutzung und geplanter Nutzung der Sportanlagen nicht gesondert ausgewiesen.
Insofern wird zur Frage des Schutzes von Außenwohnbereichen die nachfolgende Betrach-
tung herangezogen:

Im Plangebiet werden Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) am Tage aus Verkehrslärm er-
reicht. Die Immissionen aus der gewerblichen Nutzung am Tage betragen bis zu 43 dB(A) und
aus der Sportanlagennutzung bis zu 41 dB(A).

Berliner Leitfaden — Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2017, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Berlin

Seite - 19 -



Gemeinde Poppendorf • Bebauungsplan Nr. 3-2 Erweiterung Wohngebiet Fasanenberg • Begründung

Bei energetischer Addition ergeben die einzelnen Lärmarten einen Gesamtbeurteilungspegel
von ca. 53 dB(A).
Das bedeutet eine Unterschreitung des o.a. Schwellwertes um 12 dB(A). Maßnahmen zum
Schutz der Außenwohnbereiche sind daher nicht erforderlich. Die im bisherigen Planentwurf
enthalten Festsetzung, wonach Terrassen und Balkone nur auf der lärmabgewandten Seite
(Nordseite) zulässig sind, ist daher nicht begründbar und wird aufgehoben.

Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen

Die Regelungen zum baulichen Schallschutz zielen darauf ab, bei geschlossenen Fenstern
und hinreichend schalldämmenden Außenbauteilen den in den zu schützenden Raum eindrin-
genden Schall so weit zu vermindern, dass in Räumen, die zum ständigen Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, bestimmte Innenraumpegel nicht überschritten werden.
Nach DIN 4109-1:2018-015 sind in Abhängigkeit von der Raumart und der Raumnutzung, fol-
gende Innenraumpegel zugrunde zu legen:

25 dB
30 dB

35 dB

- für Bettenräume in Krankenstationen und Sanatorien,
- für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches,
- für Büroräume und Ähnliches.

In Abhängigkeit vom „maßgeblichen Außenlärmpegel" und dem Zielwert für den Innenraum-
pegel wird das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile (R'vv,ges) in dB
nach DIN 4109-1:2018-01 bestimmt. Der maßgebliche Außenlärmpegel ist dabei ein Summen-
pegel aus verschiedenen Lärmquellen (hier: Verkehrs- Gewerbe- und Sportlärm).

Mindestens sind folgende bewertete Bau-Schalldämm-Maße der Außenbauteile:

35 dB
30 dB

für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;
für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungs-
betrieben, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gelten dabei unabhängig
von der Festsetzung der Gebietsart. Bei Überschreitung der gebietsspezifischen Immissions-
zielwerte durch den maßgeblichen Außenlärmpegel dient der passive Schallschutz als Aus-
gleich zur Erreichung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. In Gebieten mit gegenüber
Wohngebieten geringer Schutzbedürftigkeit können auch bei Einhaltung der gebietsspezifi-
schen Immissionszielwerte Anforderungen an den baulichen Schallschutz notwendig werden.

Der „maßgebliche" Außenlärmpegel für Verkehrslärm wurde nach RLS 90 als Beurteilungspe-
gel für den Tag- und Nachtzeitraum aus den einzelnen Lärmquellen berechnet. Für Gewerbe-
lärm wurde als „maßgeblicher Außenlärmpegel" der nach TA Lärm im Bebauungsplan für die
jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-lmmissionswert (55 dB(A)) angesetzt. Für Sport-
lärm wurde zusätzlich der für die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissionsricht-
wert der Sport- und Freizeitlärmrichtlinie angesetzt. Im Ergebnis wurde „maßgeblicher Außen-
lärmpegel" von 62 dB(A) für das Plangebiet ermittelt.

Zur Berücksichtigung einer ausreichenden Schalldämmung von Außenbauteilen ist die nach-
folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen worden:

„An den Außenfassaden von Gebäuden sind nachfolgende Maßnahmen des passiven Schall-
schutzes zu realisieren:

5 DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau —Teil 1: Mindestanforderungen
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Zum Schutz der Aufenthaltsräume müssen die Anforderungen an die Luftschalldämmung ge-
mäß DIN 4109-1:2018-01 erfüllt werden.
Für Räume, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, sind
die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu er-
mitteln. Hierzu ist sowohl für den Tagzeitraum als auch für den Nachtzeitraum ein maßgebli-
cher Außenlärmpegel von 62 dB(A) zugrunde zu legen.

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf gemäß DIN
4109-2:2018 Abschn. 4.4.5.1 der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis
- bei offener Bebauung um 5 dB(A)
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.

Maßgebliche Lärmquellen sind das Gemeindezentrum auf den Flurstücken 146/112 und 145/4
der Flur 1 Gemarkung Poppendorf sowie die L 182, südlich des Plangebietes. Aufenthalts-
räume von Ein -Zimmer -Wohnungen sind wie Schlafräume zu beurteilen."

Da der „maßgebliche Außenlärmpegel" von einer Vielzahl von Einflussfaktoren wie Verkehrs-
aufkommen des Straßenverkehrs oder die zwischenzeitliche Errichtung abschirmender Bau-
körper abhängt, ist im Bebauungsplan eine dahingehende Ausnahme eingefügt worden, dass
von der o.a. Festsetzung abgewichen werden kann, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises
ermittelt wird, dass sich die maßgeblichen Außenlärmpegel durch die Abschirmung vorgela-
gerter Baukörper oder durch andere Umstände vermindern.

Der gutachterlichen Empfehlung, für die Festlegung der Anforderungen an die Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen weiterhin mit Lärmpegelbereichen zu arbeiten, wird nicht gefolgt.
Nach DIN 4109-12018-01 Abschnitt 7.1 Tabelle 7 müsste dann ein maßgeblicher Außenlärm-
pegel von 65 dB für den Lärmpegelbereich III zugrunde gelegt werden. Das wäre ein um 3 dB
erhöhter Berechnungsansatz, gegenüber dem im Gutachten ermittelten „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel" von 62 dB(A) für das gesamte Plangebiet. Dem Bauherrn würden möglicher-
weise Schallschutzmaßnahmen auferlegt, die nicht erforderlich sind.

planbedingte Auswirkungen auf die Nachbarschaft

Zur Beurteilung der Verkehrsgeräuschimmissionen des durch die Planung hervorgerufenen
zusätzlichen Verkehrsaufkommen an der vorhandenen Bebauung außerhalb des Plangebie-
tes wurden die der Straße nächstgelegenen Immissionsorte an den jeweiligen 3 Zufahrtstra-
ßen „Am Fasanenberg", „Am Fasanenholz" und „Am Wall" untersucht.

An den Fassaden der Gebäude entlang der Einfahrten ins Plangebiet werden für das zusätz-
liche Verkehrsaufkommen Beurteilungspegel tags zwischen 42 dB(A) und 45 dB(A) und nachts
zwischen 33 und 36 dB(A) hervorgerufen.

Soweit die Beurteilungspegel des vorhandenen Verkehrsaufkommens die Richtwerte für all-
gemeine Wohngebiete tags und nachts gerade einhalten bzw. leicht darüber liegen, erhöht
sich der Gesamtbeurteilungspegel (vorhandenes und zusätzliches Verkehrsaufkommen) um
weniger als 1 dB (max. 0,6 dB(A)) durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen. Diese Erhö-
hung ist nicht wesentlich.

Soweit die jetzigen Beurteilungspegel des vorhandenen Verkehrsaufkommens die Orientie-
rungswerte für allgemeine Wohngebiete um mehr als 3 dB(A) überschreiten, kommt es nach
den Regeln der energetischen Pegeladdition zu keiner relevanten Erhöhung des Gesamtbe-
urteilungspegels (kleiner als 0,3 dB(A))

Soweit die Beurteilungspegel des vorhandenen Verkehrsaufkommens die Orientierungswerte
tags und nachts unterschreiten, kann es zu einer Erhöhung des Gesamtbeurteilungspegels
größer als 1 dB(A) kommen.

Seite - 21 -



Gemeinde Poppendorf • Bebauungsplan Nr. 3-2 Erweiterung Wohngebiet Fasanenberg • Begründung

Die Orientierungswerte tags und nachts werden durch den Gesamtbeurteilungspegel (vorhan-
denes und zusätzliches Verkehrsaufkommen) aber weiterhin unterschritten.

6.8 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. la BauGB)

Die im Abschnitt 6.6 beschriebenen und im Text 3.1 festgesetzten Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen dem Ausgleich von
Eingriffsfolgen im Sinne von § la Abs. 3 BauGB. Die festgesetzten Maßnahmen werden den
Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind (WA 1 bis WA 3, Verkehrsflächen, Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung), gesammelt zugeordnet. Rechtsgrundlage ist §
9 Abs la BauGB. Danach können die an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs festgesetzte
Ausgleichsmaßnahmen den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder
teilweise zugeordnet werden.; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitge-
stellten Flächen.

Im Bebauungsplan bietet sich eine Sammelzuordnung an, weil sich sowohl die Eingriffsgrund-
stücke als auch die Flächen zum Ausgleich im Eigentum der Gemeinde befinden. Zugeordnete
Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle soll die Gemeinde durchführen und auch die
hierfür benötigten Flächen bereitstellen (§ 135 a Abs. 2 BauGB). Die Kosten können geltend
gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder
gewerblich genutzt werden dürfen.

6.9 Höhenlage von Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 3 BauGB

Im Bebauungsplan ist die Höhenlage der öffentlichen Verkehrsfläche auf der Grundlage von §
9 Abs. 3 BauGB festgesetzt worden. Die Festsetzung dient der Bestimmung des unteren Be-
zugspunktes bei der Ermittlung der zulässigen Firsthöhe. Im Weiteren wird auf Abschnitt 6.2.3
Höhe baulicher Anlagen/Bezugsebene verwiesen.

6.10 Übernahme von Rechtsvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB)

6.10.1 Örtliche Bauvorschriften/  Gestaltung

Die örtlichen Bauvorschriften sollen für dieses Wohngebiet einen gestalterischen Rahmen vor-
geben, der mit individuellen Vorstellungen gefüllt werden kann. Sie gewährleisten die städte-
bauliche Qualität des Wohngebietes, ohne dabei Individualität und gestalterische Freiheiten
der einzelnen Bauherren auszuschließen bzw. zu stark zu begrenzen. Ziel ist die Entwicklung
eines Wohngebietes mit einem eigenständigen charakteristischen Siedlungsbild in zeitgemä-
ßer architektonischer Gestaltung. Zudem wird die angrenzende Bebauung in der unmittelbaren
Umgebung des Plangebietes berücksichtigt. Die im Bebauungsplan getroffenen gestalteri-
schen Festsetzungen sollen gewährleisten, dass sich das geplante Wohngebiet harmonisch
in die Umgebung einfügt.„Die Hauptdachflächen müssen symmetrische Neigungen zwischen 38° und 450 zur Waage-

rechten haben. Dies gilt nicht für Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, Garagen und
überdachte Stellplätze".

Damit wird erreicht, dass die Siedlung ein homogenes Erscheinungsbild erhält.

„Die Dächer aller Gebäude müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flug-
feuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung). Dä-
cher, die diese Anforderungen nicht erfüllen wie z. B. Rohrdächer (weiche Bedachung), sind
unzulässig".

Im Rahmen örtlicher Bauvorschriften gemäß (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBau0
M -V) werden lediglich Regelungen zum Material und der Art der Dächer der Gebäude getrof-
fen.
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Neben dem gestalterisch bedingten Ausschluss von Reet- oder Schilfdächern wird mit der
festgesetzten festen Bedachung auch allgemein die Brandlast in diesem stark
überbauten Gebiet reduziert.

„Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 0,80 m über
Oberkante Gelände nicht überschreiten".

Damit soll zum einen verhindert werden, dass das Ortsbild durch blickdichte hohe Zaunanla-
gen zum öffentlichen Raum hin beeinträchtigt wird, zum anderen soll damit auch ein Beitrag
zur Verkehrssicherheit geleistet werden.

6.11 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Nach andren gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, gemeindliche Regelungen
zum Anschluss und Benutzungszwang sowie Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Be-
bauungsplan nachrichtlich übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für
die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. Das be-
trifft hier das geschützte Biotop im Plangebiet.

6.11.1 gesetzlich geschützte Biotope

Das im Norden des Plangebietes befindliche gesetzlich geschützte Biotop ist nachrichtlich in
den Bebauungsplan übernommen worden. Es handelt sich hierbei um ein stehende Kleinge-
wässer einschließlich Ufervegetation mit einer Größe von ca. 460 m2 und der Bezeichnung
DBR 07089. Der gesetzliche Schutz ergibt sich aus § 20 Naturschutzausführungsgesetz
(NatSchAG M -V) wonach Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung
des charakteristischen Zustands oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gung u.a. von stehenden Kleingewässern einschließlich der Ufervegtation führen können, un-
zulässig sind.

Das geschützte Biotop wird in seinem Bestand erhalten und durch die Maßnahmen im Umfeld
ökologisch aufgewertet.

7 GRÜNORDNUNG

7.1 Eingriffsregelung (§ la Abs. 43 BauGB

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz vom 18.08.2021und
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg -Vorpommern (NatSchAG M -V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M -V S.66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05.Juli 2018
(GVOBI. M -V S. 221, 228) zu vermeiden, zu mindern und soweit nicht vermeidbar, auszuglei-
chen.

In diesem Sinn hat das Büro für Landschaftsarchitektur Lämmel im Rahmen der Umweltprü-
fung zum Bebauungsplan eine Bestandsaufnahme durchgeführt, eine Eingriffs -/Ausgleichsbi-
lanzierung vorgenommen und Maßnahmen zum Ausgleich des zu erwartenden Eingriffs vor-
geschlagen. (Stand: September 2017)

Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die sich aus der Umsetzung des Bebauungsplanes er-
geben, können mit den Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs nicht vollständig ausge-
glichen werden. Es verbleibt ein Rest in Höhe von 7.966 m2 Flächenäquivalent, welches von
einem bei der unteren Naturschutzbehörde geführten Ökokonto in der Landschaftszone „Rück-
land der Mecklenburgischen Seenplatte" ausgeglichen werden soll.
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Im Norden des Plangebietes setzt der Bebauungsplan eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft fest. Mit dieser Maßnahmefläche wird ein
vielfältiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere um das vorhandene Soll herum geschaffen.
Gleichzeitig entsteht auch in diesem Bereich ein grüner Ortsrand.

Entlang des Bebauungsrandes soll eine 5-reihige Hecke mit heimischen, standortgerechten
Sträuchern angepflanzt werden. Bäume sollen in diese Pflanzung nicht integriert werden, um
Verschattung der Grundstücke zu vermeiden. Als Pflanzdichte wird ein Abstand von 1,50 m
innerhalb und zwischen den Reihen festgesetzt.
Auf der verbleibenden Fläche sollen Gehölzgruppen angepflanzt werden. Diese sollten vor-
zugsweise entlang der Grenze des Bebauungsplanes zur Ackerfläche hin angepflanzt werden,
um eine dauerhafte Abgrenzung der Wiesenfläche zu schaffen. Innerhalb und außerhalb der
Pflanzengruppen sollen insgesamt 8 Laubbäume als Hochstamm angepflanzt werden. Dabei
ist auch die Verwendung von historischen Obstsorten möglich. Die Gehölzpflanzungen sind
gegen VVildverbiss zu schützen. Empfohlen wird die Errichtung von VVildschutzzäunen um die
Pflanzungen.
Für die Anpflanzgebote werden Mindestqualitäten festgesetzt. Damit soll eine stabile Entwick-
lung der Bäume und Sträucher gesichert werden. Für Bäume sind verpflanzte Hochstämme
mit einem Stammumfang von 18-20 cm gemessen in 1 m Höhe gefordert. Für Obstbäume sind
ebenfalls Hochstämme mit einem Stammumfang von 10-12 cm zu verwenden. Für Sträucher
sind verpflanzte Sträucher H 60-100 cm gefordert.

Für die Anpflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist eine Ent-
wicklungspflege von 3 Jahren sicherzustellen. Diese richtet sich nach den fachlich üblichen
Grundsätzen.

7.2 Artenschutz

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans galt es auch zu prüfen, ob die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG durch das geplante Vorhaben auf vor-
kommende Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie europäischer Vogelarten nach Art.
1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie ausgelöst werden. Sofern Vermeidungs- und vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen) zur Vermeidung des Eintretens von
Verbotstatbeständen in Betracht kommen, gilt es deren Durchführbarkeit zu prüfen. Schließlich
ist zu ermitteln, ob Ausnahmen nach § 45 BNatSchG aus naturschutzfachlicher Sicht gewährt
werden können.

In einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der durch das Büro für Landschaftsarchitektur
Lämmel erstellt wurde (Stand: März 2017), wurden die zu erwartenden Wirkfaktoren des Be-
bauungsplans Nr. 3-2 ermittelt und in Bezug auf die Erheblichkeit ihrer Beeinträchtigungen der
potenziell vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie der europäischen
Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie analysiert.

Mit der Umsetzung der Satzung kann es zu bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen
auf die vorhandenen Lebensräume kommen.
Das Vorkommen von Pflanzenarten, die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt sind,
kann für das Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden.
Nach der Relevanzprüfung können das Vorkommen geschützter Amphibien, Reptilien, Weich-
tiere, Libellen, Käfer, Falter und Säugetiere im Untersuchungsgebiet weitgehend ausgeschlos-
sen werden.
Eine Erfüllung der Verbotstatbestände das § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung sollen in dem Bebauungsplan Nr. 3-2 festgesetzt wer-
den:
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„Zum Schutz vor Störungen der Brutvögel in Gehölzen ist eine Beseitigung und Baufeldfrei-
machung nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zulässig."

„Zum Schutz der Amphibien ist während der Bauarbeiten ein Amphibienschutzzaun im nördli-
chen Baufeld zu errichten."

Die Maßnahmen wurden als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Durchführung
erfolgt in Vorbereitung der Erschließungsmaßnahmen durch die Gemeinde.

8 ERSCHLIESSUNG DES PLANGEBIETES

8.1 verkehrliche Erschließung

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an das übergeordnete Straßennetz erfolgt über
den Knoten L 182/Straße „Am Fasanenberg". Die unmittelbare Erschließung erfolgt durch
westliche Weiterführung der Straßen „Am Wall" und „Am Fasanenholz". zwischen beiden An-
bindungen wird eine innere mittig gelegene Erschließungsstraße angeordnet.

8.2 leitungsgebundene Erschließung

8.2.1 Trinkwasserversorgung

Die Versorgung mit Trinkwasser kann über die vorhandenen öffentlichen Trinkwasserleitungen
DN 100 PE-HD in den Straßen „Am Fasanenholz" und „Am Wall" abgesichert werden.

8.2.2 Löschwasser/  Brandschutz

Eine Bereitstellung von maximal 24 rn3/h kann aus dem öffentlichen Trinkwassernetz über
Hydranten der Kategorie Fc erfolgen. Darüber hinaus betreibt die Gemeinde Poppendorf ca.
80 m nordöstlich des Plangebietes einen Löschwasserteich für die umliegenden Wohnge-
bäude. Das Plangebiet des Bebauungsplans 3-2 befindet sich vollständig innerhalb eines Ra-
dius von 300 m zum Löschteich, so dass dieser auch für die Löschwasserbereitstellung im
Plangebiet mit herangezogen werden kann.

8.2.3 Schmutzwasserentsorgung

Das anfallende Schmutzwasser kann nach der vorliegenden ingenieurtechnischen Vorplanung
in Richtung Abwasserpumpwerk in der Straße „Am Fasanenholz" abgeleitet werden. Die Tie-
fenlage des Übergabeschachtes erlaubt eine Einleitung im Freigefälle.

8.2.4 Regenwasserableitung

Eine örtliche Versickerung des anfallenden Regenwassers wird aller Voraussicht nach nicht
möglich sein. Die Infiltration in die im Baufeld oberflächennah anstehende Geschiebeformation
erfolgt erfahrungsgemäß mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von 10-9 ..... 10-6 m/s. Für eine
Versickerung von Niederschlagswasser ist ein Durchlässigkeitsbeiwert zwischen 10.6 ... 10-3
m/s erforderlich. Diese Bedingung ist im Plangebiet nicht erfüllt. Weiterhin soll die Mächtigkeit
des Sickerraumes mindestens 1,0 m betragen. Diese Bedingung ist im Plangebiet ebenfalls
nicht erfüllt, da die gering durchlässige Geschiebeformation < 1m unter OKG ansteht. Daher
ist eine Ableitung des anfallenden Regenwassers erforderlich

Eine Ableitung des anfallenden Regenwassers über Bestandsanlagen im B -Plan Nr. 3.1 ist
vermutlich ebenfalls nicht möglich. Das dort vorhandene Niederschlagswasserkanalnetz dient
ausschließlich der Ableitung von örtlich anfallendem Straßenwasser und kann keine darüber-
hinausgehenden Regenwassermengen aufnehmen.
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Nach erster vorliegender ingenieurtechnischer Vorplanung kann das anfallende Regenwasser
über eine Rohrleitung in den gemeindlichen Feuerlöschteich (Flurstück 36/41), der gleichzeitig
als Retentionsraum genutzt wird, eingeleitet werden. Alternativer oder zusätzlicher Retenti-
onsraum ist, bei entsprechender Dimensionierung, die Rohrleitung selbst. Die weitere Ablei-
tung erfolgt über eine bestehende Rohrleitung DN 300 zum Peezer Bach. Die bereits vorlie-
gende Einleitgenehmigung umfasst eine Regenwassermenge von maximal 61,8 l/s.

8.2.5 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über das öffentliche Netz der E.DIS AG. Im benachbarten Wohn-
gebiet sind für die Stromversorgung Niederspannungskabel verlegt worden. Die genauen An-
bindepunkte an das bestehende Netz sind mit der E.DIS AG abzustimmen in Vorbereitung der
Erschließung abzustimmen.

8.2.6 Erdgasversorgung

Die Gemeinde Poppendorf wird durch die Stadtwerke Rostock AG, als Netzbetreiber, ausrei-
chend mit Erdgas versorgt. Die Voraussetzungen für eine Erdgasversorgung des Plangebietes
sind durch die im benachbarten Wohngebiet vorhandenen Bestandsanlagen der Stadtwerke
Rostock AG gegeben. Sowohl in der Straße „Am Fasanenholz" als auch in der Straße „Am
Wall" sind Niederdruck Gasleitungen verlegt worden, die bei Bedarf ins Plangebiet verlängert
werden können.

8.2.7 Anlagen der Telekommunikation

Die Versorgung mit den entsprechenden Dienstleistungen der Telekommunikation erfolgt in
der Gemeinde Poppendorf durch die Deutsche Telekom AG. Im Plangebiet existieren derzeitig
noch keine Telekommunikationslinien. Diese müssen im Rahmen der Erschließung entspre-
chend hergestellt werden.

8.3 Müllentsorgung/ Abfallwirtschaft

Die Gemeinde Poppendorf ist an die zentrale Abfallentsorgung des Landkreises Rostock an-
geschlossen. Die Abfallbeseitigung erfolgt nach der jeweils gültigen Satzung über die Ab-
fallentsorgung im Landkreis Rostock und der dazu erlassenen Gebührensatzung.

9 UMWELTBERICHT

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durch-
zuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. und
in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Gemeinde legt dazu für jeden
Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die
Abwägung erforderlich ist.

Der Umweltbericht liegt der Planbegründung als Anlage bei.

10 STAND DES AUFSTELLUNGSVERFAHRENS

Für den vorliegenden Bebauungsplan erfolgte der Aufstellungsbeschluss durch die Gemein-
devertretung in der Sitzung am 20.06.2016. Im Aufstellungsbeschluss wurden die Ziele der
Planung wie folgt formuliert:

- Verbindliche Sicherstellung der Errichtung von Wohnbebauung und
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
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Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im amt-
lichen Mitteilungsblatt des Amtes Carbäk, Mitteilungsblatt der Gemeinde Poppendorf, am
20.10.2016.

Mit erfolgtem Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 12.07.2016 die beabsichtigte
Planung bei dem zuständigen Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock an-
gezeigt.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung und die sich wesentlich unterscheidenden Lösungen für die
Neugestaltung des Gebiets die in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planung, wurde durch Bereithaltung des Vorentwurfs zu jedermanns Einsicht, mit entspre-
chender Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung, in der Zeit vom 21.04.2017 bis zum
23.05.2017 durchgeführt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich von der Pla-
nung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 03.04.2017
frühzeitig von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung und zur Abgabe einer Stellungnahme
zum Vorentwurf aufgefordert.

In dieses Verfahren wurde die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden und der Raum-
ordnungsbehörde integriert.

Die Entwürfe des Bebauungsplans mit der Begründung und den nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden in der
Zeit vom 28.08.2017 bis zum 29.09.2017 und erneut vom 17.11.2017 bis zum 30.12.2017
öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, wurden durch Veröffentlichung im amtlichen Mit-
teilungsblatt des Amtes Carbäk, Mitteilungsblatt der Gemeinde Poppendorf, am 18.08.2017
sowie am 17.11.2017 ortsüblich bekannt gemacht. Dabei ist darauf hingewiesen worden, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann abgegeben werden können und
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange werden von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
zum Entwurf nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 16.11.2017 gleichzeitig mit
der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB.

Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.
September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, ist die Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 3-2 der Gemeinde Poppendorf zwischen der vorhandenen Bebauung an der Straße
„Am Kreuzbruch" im Bebauungsplan Nr. 3-1 im Osten, des Dorfgemeinschaftshauses im Be-
bauungsplan Nr. 5 im Süden und landwirtschaftlicher Flächen im Westen und Norden, beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften,
am 29.11.2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen worden.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3-2 liegenden Grundstücke sind im wirksa-
men Flächennutzungsplan der Gemeinde Poppendorf als VVohnbaufläche W 1 dargestellt. Der
Bebauungsplan ist damit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses, wird die Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 3-2 rechtswirksam. Der Satzung wird eine zusammenfassende Erklärung beigefügt.
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Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

11 SCHWERPUNKTE DER ABWÄGUNG

11.1 Hinweise von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

11.1.1 Immissionsschutz

11.1.1.1 Nähe zu Störfallbetrieben

Unionsrecht verlangt, dass zwischen Störfallbetrieb und heranrückender Wohnnutzung ein
„angemessener Abstand" verbleibt, um die Folgen schwerer Unfälle zu begrenzen. Für einen
„angemessenen Abstand" gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Nach § 50 BlmSchG, der die
Anforderungen des Art 13 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2012/18/EU in deutsches Recht umsetzt,
verlangt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU
in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend
dem Wohnen dienende Gebiete (...), soweit wie möglich vermieden werden.

Der Leitfaden KAS-18 enthält im Abschnitt 3.1 Abstandsempfehlungen für Neuplanungen von
Flächen für Betriebsbereiche ohne Detailkenntnisse („Grüne Wiese") sowie deren Erweite-
rung. Für diesen Planungsfall wird unterstellt, dass die späteren industriellen/gewerblichen
Nutzungen auf den geplanten Flächen nicht bekannt sind. Die Abstandsempfehlungen bieten
aber gleichzeitig einen Anhaltspunkt dafür, ob durch ein weiteres Zusammenrücken von Be-
triebsbereich und schutzbedürftigem Gebiet der Planungsgrundsatz des § 50 Satz 1 BlmSchG
gefährdet sein kann. Die Abstandsempfehlungen sind in diesem Sinne als Achtungsabstände
zu verstehen. Die Abstandsempfehlungen des Leitfadens KAS-18 beziehen sich nur auf Men-
schen bzw. dessen Leben und körperliche Unversehrtheit als zu schützende Rechtsgüter.

Im Anhang 2 KAS-18 wird für Ammoniak ein Abstand von 398 m und die Einordnung in die
Abstandsklasse 11 (500 m) genannt. Dies spiegelt sich auch in Bild 1 des Anhangs 1 KAS-18
entsprechend wider, so dass für die Bauleitplanung ein Achtungsabstand von 500 m zugrunde
gelegt werden muss. Das Plangebiet hat eine Entfernung von 1.200 m zum Betriebsbereich
des Störfallbetriebes. Dabei wurde der Abstand zwischen der nächstgelegenen Baugrenze im
B -Plan Nr. 3-2 und dem nächstgelegenen Punkt an der Grundstücksgrenze des Betriebsbe-
reiches zugrunde gelegt. Der Achtungsabstand für das maßgebende Ammoniak (500 m) wird
also um das ca. 2,5- fache überschritten.

Zwar werden die Achtungsabstände des Leitfadens KAS-18 um das 2,5 -fache überschritten,
dennoch muss festgestellt werden, dass sich mit der Erweiterung des Wohngebietes „Fasa-
nenberg" die Wohnbebauung verdichtet und damit die Anzahl der Personen, die von einem
möglichen schweren Unfall betroffen sein können, erhöht. Hierbei ist aber zu beachten, dass
sich der Abstand zwischen dem Betriebsbereich des Störfallbetriebes und der nächstgelege-
nen schutzbedürftigen Wohnbebauung nicht ändert Ein „Zusammenrücken" wie es KAS-18
unterstellt, findet gerade nicht statt. Die Einordnung der Wohnbebauung erfolgt am Westrand
der Ortslage Poppendorf und damit an einer Stelle, die vom Betriebsbereich des Störfallbetrie-
bes am weitesten entfernt ist. Die Betreiberpflichten werden sich mit Errichtung des Wohnge-
bietes nicht erhöhen. Der Betreiber des Betriebsbereiches, YARA Rostock, ist im Planverfah-
ren beteiligt worden und hat der Planung zugestimmt.

Die Abstandsempfehlungen des Leitfadens KAS-18 sind aber nicht auf die externe Notfallpla-
nung anwendbar.
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Die gesetzlichen Vorgaben in § 50 Satz 1 BlmSchG stellen darauf ab, im Rahmen und mit den
Mitteln der Flächenplanung gebietsbezogene Vorsorge zu treffen, um schutzbedürftige Ge-
biete auch vor den Auswirkungen von schweren Unfällen so weit wie möglich zu schützen.
Die planungsrechtliche Zuordnung von Flächen unterschiedlicher Nutzung muss zukunftsori-
entiert sein und die Entwicklungsmöglichkeiten sowohl der Betriebsbereiche als auch der Kom-
munen berücksichtigen. Die in KAS-18 empfohlenen „angemessenen Abstände" sind daher
größer als die Abstände, die zur Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen für Betriebs-
bereiche nach BlmSchG erforderlich sind. Diese Abstände sind aber wiederum nicht so groß,
wie diejenigen, die für die Notfallplanung betrachtet werden müssen. Die Notfallplanung muss
sich aufgabengemäß auf die größten zu unterstellenden Szenarien vorbereiten. Das ist z.B.
der Verlust des größten Behälterinventars (Größte Zusammenhängende Menge-GZM). Der
Verlust des gesamten Inventars, der Verlust der größten zusammenhängenden Menge (GZM),
Behälterbersten und der Abriss sehr großer Rohrleitungen sind bei der Flächenplanung dem-
gegenüber nicht zu berücksichtigen, da sie bei Einhaltung des Standes der Sicherheitstechnik
zu unwahrscheinlich sind.

Die Gemeinde hat die vom Gesetzgeber in § 50 BlmSchG auferlegte Pflicht, unverträgliche
Nutzungen voneinander zu trennen, bereits bei Aufstellung des Flächennutzungsplans und
nunmehr mit Aufstellung des B -Plans Nr. 2-1 angemessen und ausreichend berücksichtigt.

11.1.1.2 Einwirkungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm

Die Gemeinde hat aufgrund eines aktualisierten Immissionsschutzgutachtens die planungs-
rechtlichen Festsetzungen zum Immissionsschutz geprüft. Hierzu wird auf die umfangreichen
Ausführungen im Kapitel 6.7 Immissionsschutz verwiesen.

11.1.1.3 Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen

Mit dem Bebauungsplan wird Landwirtschaftsfläche des Feldblocks DEMVLI061DA10030
(Ackerfläche) in einer Größenordnung von ca. 1,5 ha in Anspruch genommen. Bei den Böden
handelt es sich um lehmige bis anlehmige diluviale Sandböden der Zustandsstufe 4 mit Bo-
denzahlen zwischen 32 und 38 und Ackerzahlen ebenfalls zwischen 32 und 38. In M -V beträgt
die durchschnittliche Bodenzahl ca. 40 und die durchschnittliche Ackerzahl ca. 38. Es handelt
sich also um durchschnittliche bzw. leicht unterdurchschnittliche Landwirtschaftsböden. Dies
drückt sich auch in der Zustandsstufe 4 (von 7 Zustandsstufen) aus. Die Gemeinde hat bereits
bei Aufstellung des Flächennutzungsplans geprüft, ob die Inanspruchnahme von Landwirt-
schaftsflächen vermeidbar ist. Um den langfristigen Bedarf an Wohnbauland in der Gemeinde
abdecken zu können, war aber die Darstellung einer VVohnbaufläche am westlichen Ortsrand
erforderlich. Auch im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ist erneut geprüft worden,
ob geeignete Flächen innerhalb der Ortslage verfügbar sind, um den Wohnungsbedarf, der
nicht zu unerheblichen Teilen aus dem Bedarf der Beschäftigten der ortsansässigen Gewerbe-
und Industriebetriebe entsteht, abzudecken. Daraus resultierend musste festgestellt werden,
dass die Inanspruchnahme der Außenbereichsflächen, entsprechend der langfristigen Grund-
konzeption des Flächennutzungsplans, weiterhin erforderlich ist. Die Gemeinde beschränkt
sich bei der Inanspruchnahme von Flächen aber auf den mit dem FNP vorgegebenen Umfang.

11.2 Hinweise aus der Öffentlichkeit

Bau einer neuen Zufahrtstraße von der L182

Es wurde angeregt, zur Erschließung des Plangebietes eine neue Zufahrtstraße von der L 182
zu bauen, um weitere Belastungen durch Verkehr, insbesondere Baustellenverkehr, Lärm, Ab-
gase zu vermeiden.
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Eine Zufahrt, außerhalb einer nach § 5 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg -Vorpommern
(StrWG-MV) festgesetzten Ortsdurchfahrt gilt gemäß § 26 StrWG-MV als Sondernutzung, die
der Erlaubnis der Straßenbauverwaltung bedarf. Eine solche Genehmigung wird regelmäßig
aus Gründen der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs versagt, solange eine verkehrliche
Anbindung über Gemeindestraßen innerhalb der Ortslage möglich ist.
Das Plangebiet mit höchstens 14 Wohngrundstücken kann über den bestehenden Knoten-
punkt an der L 182 und die dafür vorgesehenen Anliegerstraßen „Am Wall" und „Am Fasanen-
holz" erschlossen werden. An beiden Gebietszufahren existieren straßenbegleitende Fuß-
wege, die sich im Gebiet fortsetzen werden. Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für den Fußgän-
gerverkehr ist daher nicht zu erwarten. Auch das zusätzliche Verkehrsaufkommen von ca. 3,5
Kfz/h am Tage und 0,65 Kfz/h nachts kann als äußerst gering eingeschätzt werden, so dass
erhebliche Lärmbelastungen ebenfalls nicht zu erwarten sind.

Baugrenzen. Verlagerung des Geltungsbereichs

Es wurde angeregt, den Abstand der Neubebauung zur östlichen angrenzenden Bebauung zu
vergrößern, um den Zwischenraum als Grünflächen für die Bestandsgrundstücke nutzen zu
können. Dadurch könne eine Verschattung und eine erdrückende Wirkung vermieden werden.

Die Hinweise wurden im Planentwurf entsprechend berücksichtigt. Der Abstand der Neube-
bauung zu den Bestandsgrundstücken wurde vergrößert und der Zwischenraum als private
Grünflächen „Hausgärten" festgesetzt.

Rücknahme der Baugebietsfestsetzungen auf den Flurstücken 146/111 und 145/1

Es wurde angeregt, die Flurstücke 146/111 und 145/1 (jetzt 319 und 320) nicht als Bauland
auszuweisen. Es würde sich um eine Ausgleichsfläche für Windkraftanlagen handeln und
sollte nach bisherigen Auskünften nicht bebaut werden. Außerdem befände sich in der nähe-
ren Umgebung ein geschütztes Biotop.

Die Anregung wurde nicht berücksichtigt. Die genannten Flurstücke sind zwischenzeitlich von
der Gemeinde erworben worden. Sie sind nicht als Ausgleich für Eingriffe durch Windanlagen
in Anspruch genommen worden. Eine Beeinträchtigung angrenzender Wohnbebauung ist
durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nicht zu erwarten. Das gesetzlich ge-
schützte Biotop wird im Bestand erhalten und durch Maßnahmen im Umfeld aufgewertet. Die
Flächen sind bereits im Flächennutzungsplan für eine Wohnbebauung vorgesehen und ent-
sprechen damit der langfristigen Entwicklungskonzeption der Gemeinde.

Änderung der öffentlichen Grünfläche in eine private Grünfläche

Es wurde angeregt, die auf den Flurstücken 146/111, 145/1 und 145/3 nicht als öffentliche,
sondern als private Grünfläche festzusetzen.

Die genannten Flächen sind im Bebauungsplan nunmehr als Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und nicht mehr als
Grünflächen festgesetzt worden. Eine Unterscheidung in „öffentlich" oder „privat" erfolgt nicht.
Es handelt sich aber um gemeindliche Flächen, die dem Ausgleich für Eingriffe in Natur und
Landschaft dienen. Eine öffentliche Begehbarkeit ist damit ebenso ausgeschlossen wie eine
private Nutzung.

Ausrichtung der Neubebauung entlang der Planstraße A

Es wurde angeregt, die Neubebauung zur Planstraße A hin auszurichten, um den Abstand zur
Bestandsbebauung zu vergrößern.
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Die Anregungen wurden weitgehend im Bebauungsplan berücksichtigt. Durch die Vergröße-
rung des Abstands zur östlich gelegenen Bestandsbebauung rücken die zukünftigen Einfami-
lienhäuser dichter an die geplante Erschließungsstraße heran. Die Abstände zwischen der
festgesetzten östlichen Baugrenze und der östliche angrenzenden Bestandsbebauung betra-
gen zwischen 13 m und 37 m. Das ist ein Vielfaches der bauordnungsrechtlich geforderten
Abstandsflächenmaße.
infrastrukturelle Ausstattung der Gemeinde

Es wurde darauf hingewiesen, dass es weder einen Arzt noch Einkaufsmöglichkeiten in Pop-
pendorf gibt. Auch eine regelmäßige öffentliche Verkehrsanbindung ist nicht vorhanden.

Zwischenzeitlich hat sich in Poppendorf mit dem „Stall.dich.ein" ein Dorfladen und ein Caf mit
Kreativräumen (Töpferwerkstatt, Nähatelier, Sportkurse) im Rahmen der Landesinitiative
„Neue Dorfmitte MV" etabliert. Die ärztliche Versorgung erfolgt durch umliegende Arztpraxen
(z.B. Allgemeinmedizin in Blankenhagen, innere Medizin in Bentwisch). Poppendorf wird durch
die Buslinien 112 (Rostock-Poppendorf-Marlow/Sanitz) und 131 (Behnkenhagen-Gelben-
sande-Rövershagen-Groß Kussewitz) angefahren. Mögliche infrastrukturelle Defizite können
jedoch nicht dazu führen, dass auch die Wohnungsnachfrage nicht abgedeckt werden kann.

12 FLÄCHENBILANZ

Auf der Grundlaae vorlieaender Planuna eraibt sich folaende Flächenbilanz:
Gebiet Flächengröße

in m2
Anteil an Gesamt-
fläche
in %

VVA 1 1.433
VVA 2 4.119
VVA 3 3.794

WA gesamt 9.346

öff. Verkehrsflächen 1.919

Verkehrsfl. bes. Zweckbest. 241

Maßnahmefläche Naturschutz 4.191

priv. Grünflächen 1.083

Geltungsbereich gesamt 16.780 100

13 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG

Besondere Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung etwa im Sinne des § 14 BauGB
(Veränderungssperre) sind nicht erforderlich. Die Gemeinde ist Eigentümerin der im Geltungs-
bereich befindlichen Flurstücke.

13.1 Bodenordnende Maßnahmen

Bodenordnende Maßnahmen nach § 45 BauGB (Bodenordnung) sind ebenfalls nicht erforder-
lich. Das Flurneuordnungsverfahren ist Poppendorf ist abgeschlossen und die Gemeinde Ei-
gentümerin der von der Planung betroffenen Flurstücke.
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13.2 Verträge

Zur Erschließung des Plangebietes sind zwischen der Gemeinde Poppendorf und den jeweili-
gen Versorgungsträgern Erschließungsverträge abzuschließen. Das betrifft in der Hauptsache
den VVVVAV und die Nordwasser GmbH zur Wasserversorgung und Abwasserableitung, die
Stadtwerke Rostock AG zur Gasversorgung, die E.DIS Netz GmbH zur Stromversorgung so-
wie die Deutsche Telekom zur Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen.

13.3 Kosten und Finanzierung

Sämtliche mit der Planung und Erschließung des Baugebietes verbundenen Kosten werden
durch die Gemeinde getragen und über den Grundstücksverkauf refinanziert.

14 HINWEISE ZUR PLANVERWIRKLICHUNG

14.1 Hinw eise zum Artenschutz

Zum Schutz von Brutvögeln (z.B. Feldlerche) muss die Baufeldfreimachung im Zeitraum zwi-
schen dem 31.07. und 15.03. erfolgen. Ein durchgehender Baustellenbetrieb ist im Anschluss
an die Baufeldfreimachung zu gewährleisten. Eine Abweichung vom vorgegebenen Brutzeit-
raum erfordert den vorherigen fachgutachterlichen Nachweis, dass keine Brutplätze betroffen
sind.

Die Einwanderung von Amphibien in das nördliche Baufeld ist durch die Errichtung eines tem-
porären Amphibienschutzzaunes während der Bauarbeiten zu verhindern. Der Amphibien-
schutzzaun ist am westlichen, südlichen und östlichen Rand der Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft anzulegen. Der Am-
phibienschutzzaun darf erst nach Wanderungsphase der Amphibien (nach dem 01.04.) ange-
legt werden.

14.2 Hinw eise für die Erschließungsplanung

Die Trassen der Wasser- und Abwasserleitungen dürfen auf keinen Fall mit starkwüchsigen Gehölzen
oder Bäumen bepflanzt werden. Der Mindestabstand zwischen Stammachse und Rohraußenwand der
Ver- bzw. Entsorgungsleitung muss mindestens 2,50 m betragen. Kann die Einhaltung der Abstände
nicht gewährleistet werden, ist gemäß Merkblatt über Bäume und unterirdische Leitungen und Kanäle
(DVGVV 125, Ausgabe Februar 2013) zu verfahren. Einer Baumpflanzung mit einem Abstand unter 1,50
m wird seitens des Leitungsbetreibers nicht zugestimmt.

14.3 Sonstige Hinw eise

14.3.1 Altlasten

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt, können aber jederzeit entdeckt werden. Werden
bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie abarti-
ger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen oder
Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle etc.) angetroffen, ist der Grund-
stücksbesitzer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bo-
denaushubes nach § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrVVG) vom 24.02.2012 (BGBl.
I S. 212), das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)
geändert worden ist, verpflichtet. Er unterliegt der Nachweispflicht nach § 50 KrVVG.

Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, ge-
werbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer
bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese
Abfälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.
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Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die standorttypi-
schen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 der
Bundes -Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhal-
tung der Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) wird besonders hingewiesen.

Sollten bei Tiefbauarbeiten kontaminierte Bereiche — im Sinne des Gefahrstoffrechts — festge-
stellt werden, sind diese dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg -Vorpom-
mern, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Dezernat Rostock (LAGuS M -V) um-
gehend anzuzeigen.

14.3.2 Kampfmittel

Auch wenn das Gebiet des Bebauungsplans nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt
ist es jedoch nicht auszuschließen, dass Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grunde
sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten
kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheits-
gründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und
der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls sind die Polizei und gegebe-
nenfalls die zuständige Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. Weiterführende Arbeiten dürfen nur
durch oder in Begleitung von fachkundigen Firmen, die im Besitz einer Erlaubnis nach § 7
Sprengstoffgesetz (SprenG) sind, durchgeführt werden.

Es gehört zu den allgemeinen Pflichten des Bauherrn, Gefährdungen für die auf der Baustelle
arbeitenden Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehö-
ren, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Plangebiets
einzuholen. Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbe-
lastungsauskunft) der Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind gebührenpflich-
tig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Ausgaben und Technik der
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M -V zu erhalten. Ein entsprechendes Auskunftsersu-
chen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen.

14.3.3 Bodendenkmale

Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt, können aber jederzeit gefunden werden. In
diesem Fall gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M -V. Dann ist unverzüglich die untere
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintref-
fen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in
unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der
Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren
verlängert werden (§ 11 Abs. 3 DSchG M -V).

Der Beginn der Bauarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für
Kultur und Denkmalpflege spätestens zwei Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich an-
zuzeigen, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter des Landesamtes bei den Erdarbeiten zuge-
gen sein und eventuell auftretende Funde gemäß § 11 DSchG M -V unverzüglich bergen und
dokumentieren können. Dadurch werden Verzögerungen der Bauarbeiten vermieden (§ 11
Abs. 3 DSchG M -V).

14.3.4 Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, welche
eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von
Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden.
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Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, ge-
werbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer
bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese
Abfälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.
Die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der
§§ 10 bis 12 der Bundes -Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beach-
ten.

14.3.5 Vorbeugender Gewässerschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (u.a. Heizöl)
gemäß § 40 AwSV sowie die Errichtung von Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 Abs. 1
VVHG bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen sind.

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene Leitungssysteme
(Meliorationsanlagen in Form von Dränagerohren oder sonstige Rohrleitungen) sind ordnungs-
gemäß aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden.
Notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen durchzuführender Baumaßnahmen stel-
len eine Gewässernutzung im Sinne des Wasserrechtes dar und bedürfen einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Rostock.

14.3.6 Baugrundbohrungen

Sofern im Zuge der Baugrunderschließung bzw. der Bebauung Bohrungen niedergebracht
werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstättengesetzes vom 14.12.1934 (RGBI.
I S. 1223) in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungsnummer 750-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, geändert durch Gesetz vom 02.03.1974, BGBl. I S. 469, meldepflichtig.

15 ANLAGEN

15.1 Umw eltbericht
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